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Wien, am 24. April 2018 

 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 22. März 2018 unter der Zahl 547/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Einsatz von Polizeihunden zur Einschüchterung von DemonstrantInnen“ 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1:  

Es waren 21 Polizeidiensthundeführer mit Polizeidiensthunden im Einsatz. 

 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Polizeidiensthunde sind polizeiliche Einsatzmittel zur Einsatzunterstützung im Rahmen des 

„Kleinen sowie Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst (KSOD bzw. GSOD)“. 

Polizeidiensthundeführer mit Polizeidiensthunden werden je nach Lagebeurteilung bzw. 

Lageentwicklung in entsprechender Anzahl zum Einsatz gebracht.  

Das Einschreiten der Polizei erfolgt auf Grundlage der 3-D Philosophie (Dialog, 

Deeskalation, Durchsetzung). Der Einsatz von Polizeidiensthunden entspricht demgemäß 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, da schon allein durch die Anwesenheit von Polizeidienst-

hunden und deren generalpräventiver Wirkung in der Regel die Entschärfung einer Lage 

ermöglicht wird.  
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Die Beiziehung der Polizeidiensthundeführer mit Polizeidiensthunden in der vorliegenden 

Anzahl war auf Grund der Lagebeurteilung erforderlich. 

 

Zu Frage 4: 

Die Entscheidung über den Einsatz der Diensthunde erfolgte im Zuge der Vorbereitung und 

der Lagebeurteilung durch den Einsatzkommandanten. Am 13. März 2018 wurde diese Ent-

scheidung im Zuge der Kommandierung schriftlich dokumentiert und an die betroffenen 

Einheiten versandt. In den Entscheidungsprozess waren auf Grundlage des durchgeführten 

Führungsverfahrens auch der behördliche Einsatzleiter und die kommandierten 

Einsatzabschnittskommandanten eingebunden. 

 

Zu Frage 5: 

Jahr Anzahl- „Demo“ Einsätze Anzahl-Polizeidiensthunde pro „Demo“ 

2013 5 19 / 11 / 20 / 10 / 10 

2014 8 25 / 20 / 10 / 20 / 5 / 12 / 5 / 20 

2015 4 29 / 22 / 10 / 22 

2016 9 22 / 11 / 11/ 20 / 10 / 11 / 11 / 20 / 11 

2017 6 32 / 21 / 11 / 11 / 9 / 20 

2018 3 21 / 25 / 16 
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